
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/5/11 2004/02/0005
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.2004

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

StVO 1960 §5 Abs2;

StVO 1960 §99 Abs1 litb;

VStG §19;

Rechtssatz

Es liegt auf der Hand, dass die (bloß) "geringfügige" Alkoholisierung bei der Verwaltungsübertretung nach § 5 Abs. 2

StVO 1960 keinen Milderungsgrund darstellen kann.

Schlagworte

Erschwerende und mildernde Umstände Allgemein
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